
Ferienpraktikum gem. § 25 JAPO

Das Amtsgericht Rosenheim bietet für die Rechtsstudenten in der vorlesungsfreien Zeit in den
Sommer- und Wintersemesterferien jeweils ein 4-wöchiges Praktikum in Straf- und Zivilrecht an.

Mit welchem Praktikum (Straf- oder Zivilrecht) begonnen wird, steht ca. 5 Wochen vor Beginn
des Praktikums fest.

Das Strafrechtspraktikum beinhaltet:

 Teilnahme an den Hauptverhandlungen des Strafrichters einschließlich Schöffengericht,
Jugendrichter und Ordnungswidrigkeiten) beim Amtsgericht Rosenheim,

Das Zivilrechtspraktikum beinhaltet:

 Teilnahme an den Zivilsitzungen beim Amtsgericht Rosenheim

Bewerbungen sind an das Amtsgericht Rosenheim -Verwaltung- , Bismarckstraße 1,
83022 Rosenheim oder per Mail an poststelle@ag-ro.bayern.de zu richten.

Telefonische Auskunft unter:
08031 / 8074-215 –

AI R. Suittenpointner

Zimmer 204 / 2. OG


